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Manch ein Staatsdiener legt diesen, sicher auch schon

ziemlich jedem Normalbürger bereits zu Ohren ge-

kommenen Satz, besonders extensiv, um nicht zu

sagen exzessiv, aus. Das geht dann teilweise soweit,

dass nicht nur während der „Schicht“, sondern auch in

der Freizeit plötzlich die vermeintliche verliehene Macht

missbraucht wird. Heute wollen wir uns eine Entschei-

dung des Bundesverwaltungsgerichts ansehen, die

neben einem geradezu grotesken Vorgehen eines Po-

lizeibeamten auch rechtlich einiges zu bieten hat. Ins-

besondere zeigt die Entscheidung ein weiteres Mal die

Grundsätze auf, die der Gesetzgeber für das Zusam-

menspiel zwischen Strafrecht und Beamtendisziplinar-

recht aufgestellt hat.

1. Der Sachverhalt

Das Amtsgericht hatte Mitte 2010 einen 1953 gebore-

nen Polizeihauptmeister im Strafbefehlsweg zu einer

Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. 

Die Freiheitsstrafe dürfte, wenngleich sich das im 

Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom

30.06.2015, Aktenzeichen BVerwG 2 B 31.14, nicht 

explizit wiederfindet, zur Bewährung ausgesetzt wor-

den sein, da nach § 407 Abs. 2 S. 2 StPO nur dann

eine Freiheitsstrafe mittels Strafbefehl verhängt wer-

den darf. 

Folgenden filmreifen Sachverhalt hat das Amtsgericht

seiner Entscheidung zugrunde gelegt:

„Der Beklagte habe im Juli 2009 außerhalb des Dien-

stes bei einer Fahrt auf der Autobahn mit seinem pri-

vaten Pkw einen polnischen Staatsangehörigen ange-

halten und habe gegen diesen eine Verwarnung von

100 € mit der unwahren Begründung ausgesprochen,
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I. Der Beamte ist bekanntlich „immer im Dienst“

der Fahrzeugführer sei nicht angeschnallt gewesen

und sei zu schnell gefahren. Anschließend habe er ge-

genüber dem Vater des Fahrzeugführers vorgetäuscht,

dass dieser einen Verkehrsverstoß begangen habe, so-

dass der Vater dem Beklagten irrtümlicherweise 80 €

und 100 Zloty ausgehändigt habe. Zudem habe der Be-

klagte den Vater des Fahrzeugführers durch einen Biss

in den Unterarm verletzt, als dieser Fahrzeugpapiere

und Ausweisdokumente sowie die Geldscheine zu-

rückverlangt habe, und habe anschließend mit seiner

Dienstwaffe aus einer Entfernung von 30 cm auf dem

Kopf des Vaters des Fahrzeugführers gezielt.“ (Be-

schluss des BVerwG Rn. 2).

Das Verwaltungsgericht Meiningen hat den Beamten

aus dem Dienst entfernt. Das Oberverwaltungsgericht

Weimar hat diese Entscheidung bestätigt. Es hat sich

darauf gestützt, dass ein vorsätzlich, also mit Wissen

und Wollen  begangenes schwerwiegendes, aus vier

innerdienstlichen Dienstpflichtverletzungen bestehen-

des Dienstvergehen vorliege, das die endgültige Zer-

rüttung des Vertrauensverhältnisses zum Dienstherrn

zur Folge habe. 

Wenngleich ein rechtskräftiger Strafbefehl für das Dis-

ziplinarverfahren keine Bindungswirkung entfalte, so

können die tatbestandlichen Feststellungen des Straf-

befehls bei der disziplinarrechtlichen Würdigung ohne

nochmalige Prüfung durch das Gericht zugrunde ge-

legt werden. Vor allem habe der beklagte Beamte

gegen die Feststellungen des Amtsgerichts „keine sub-

stantiierten Einwendungen“ erhoben. Dem Strafbefehl,

den der Beklagte habe rechtskräftig werden lassen,

komme zudem Indizwirkung zu.
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2. Die Entscheidung

Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Argumenta-

tion bestätigt und die Nichtzulassungsbeschwerde des

Beklagten als unbegründet zurückgewiesen. Dabei ist

es im Wesentlichen der Argumentation des Oberver-

waltungsgerichts gefolgt. Insbesondere hat es heraus-

gearbeitet, dass eine Beweisaufnahme entbehrlich  

gewesen sei, ihr Unterbleiben mithin keinen Verfah-

rensfehler darstellte. Das Gericht stellt zwar klar, dass

§ 16 Abs. 1 Satz 1 ThürDG, wonach die tatsächlichen

Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils im

Strafverfahren im Disziplinarverfahren, das denselben

Sachverhalt zum Gegenstand hat, für die Disziplinar-

organe bindend sind, hier keine Anwendung findet, da

das Amtsgericht hier im Strafbefehlswege verurteilt hat.

„Nach § 16 Abs. 2 ThürDG sind die in einem anderen

gesetzlich geordneten Verfahren getroffenen tatsächli-

chen Feststellungen nicht bindend, können aber der

Entscheidung im Disziplinarverfahren ohne nochmalige

Prüfung zugrunde gelegt werden.“ (Beschluss Rn. 6).

„Wegen des im Wortlaut angelegten Regel-Ausnahme-

Verhältnisses und des systematischen Zusammen-

hangs mit der gerichtlichen Aufklärungspflicht nach 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 und § 60 Abs. 2 Satz 1 ThürDG ist

für die Anwendung des § 16 Abs. 2 ThürDG nur Raum,

wenn die Richtigkeit der anderweitig festgestellten Tat-

sachen vom Beamten im gerichtlichen Disziplinarver-

fahren nicht substanziiert angezweifelt wird.“ (Be-

schluss Rn. 7). Das danach erforderliche substantiierte

Anzweifeln sah das Bundesverwaltungsgericht nicht

als gegeben an.

Das Gericht verneint auch einen Verfahrensfehler auf-

grund unterbliebener Beweisaufnahme, da der Be-

klagte in den Vorinstanzen nicht einmal förmliche Be-

weisanträge gestellt hatte. Die Durchführung der

Beweisaufnahme sei auch deshalb nicht geboten ge-

wesen, da ja substantiierte Angriffe gegen die tatsäch-

lichen Feststellungen nicht erfolgt waren.
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3. Fazit

Ein Fall, der wirklich verwundert…

Ein altgedienter Polizeibeamter begeht, als die Pen-

sionierung bereits kurz bevorsteht – vor der Bundes-

verwaltungsgerichtsentscheidung war er tatsächlich

noch in den Ruhestand verabschiedet worden – Straf-

taten bzw. wird jedenfalls rechtskräftig deshalb verur-

teilt. Dann führt er über drei Instanzen das Disziplinar-

verfahren und lässt hierbei offenbar die gebotene

Sorgfalt vermissen – oder war nicht hinreichend bera-

ten und/oder vertreten. Genauso möglich und wahr-

scheinlich ist aber, dass er den Kampf auf rein forma-

ler Ebene – ohne Beweisanträge und „richtiger“

Sachaufklärung geführt hat, da eine Beweisaufnahme

ihm ohnehin den finalen Stoß gegeben hätte.

Dr. Christian Horvat
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Steuerrecht

II. Neues auf Rehmnetz
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Ausbildungsrichtlinien des Bayerischen Staats-

ministeriums für Arbeit und Soziales enthalten
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